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(54) SCHLIESSTEILANORDNUNG

(57) Es handelt sich um eine Schließteilanordnung
(2) für eine Verriegelungseinheit (4) eines Türschlosses,
mit einer Schließleiste (11), die zumindest eine erste
Durchbrechung (15) und eine zweite Durchbrechung
(16) für zumindest zwei Verriegelungselemente (7, 8) der
Verriegelungseinheit (4) aufweist und
mit zumindest einem rückseitig an der Schließleiste (11)
befestigbaren oder befestigten Aufnahmetopf (12), wo-
bei der Aufnahmetopf (12) zumindest einen der ersten
Durchbrechung (15) zugeordneten ersten Topfabschnitt
(18) für den Eingriff eines federbelasteten Fallenriegels
(7) und einen der zweiten Durchbrechung (16) zugeord-
neten zweiten Topfabschnitt (19) für den Eingriff eines
Schwenkriegels (8) aufweist.

Diese Schließteilanordnung ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass in dem ersten, dem Fallenriegel (7) zu-
geordneten Topfabschnitt (18) zumindest eine einer Rie-
gelspitze (7a) des Fallenriegels (7) zugewandte, vordere
Topfinnenwand (21) zumindest bereichsweise derart
schräg zur Mittelachse (M) des Topfes (12) orientiert ist,
dass der Fallenriegel (7) bis zu einer ersten Eintauchtiefe
berührungsfrei in den Topf eintaucht, welcher eine Frei-
gabe des Schwenkriegels (8) ermöglicht, und dass der
Fallenriegel (7) nach Erreichen einer zweiten Eintauch-
tiefe, die größer als die erste Eintauchtiefe ist, gegen die
vordere Topfinnenwand (21) anliegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schließteilanordnung
für eine Verriegelungseinheit eines Türschlosses, insbe-
sondere für eine Zusatzverriegelung eines als Automa-
tikschloss ausgebildeten Treibstangenschlosses,

mit einer (an einer Türzarge bzw. einem Türrahmen
befestigbaren) Schließleiste, die zumindest eine ers-
te Durchbrechung und eine zweite Durchbrechung
für zwei Verriegelungselemente, nämlich einen Fal-
lenriegel einerseits und einen Schwenkriegel ande-
rerseits aufweist

und mit zumindest einem rückseitig an der
Schließleiste befestigbaren oder befestigten Auf-
nahmetopf (in welchen die Verriegelungselemente
im Zuge der Verriegelung eingreifen),

wobei der Aufnahmetopf zumindest einen der ersten
Durchbrechung zugeordneten ersten Topfabschnitt
für den Eingriff eines federbelasteten Fallenriegels
und einen der zweiten Durchbrechung zugeordne-
ten zweiten Topfabschnitt für den Eingriff eines
Schwenkriegels aufweist,

wobei der Schwenkriegel in der Verriegelungsposi-
tion vorzugsweise die Rückseite der Schließleiste
hintergreift, und zwar bevorzugt einen Steg der
Schließleiste zwischen den beiden Durchbrechun-
gen.

[0002] Eine solche Schließteilanordnung wird bevor-
zugt an einer Türzarge oder Türrahmen befestigt, wäh-
rend das Türschloss (mit seiner Verriegelungseinheit) an
einem Türflügel/Türblatt befestigt wird. Bevorzugt han-
delt es sich bei dem Türschloss um ein Treibstangen-
schloss und folglich um eine Mehrfachverriegelung, die
einerseits ein Zentralschloss und andererseits ein oder
mehrere Zusatzverriegelungen bzw. Nebenverriegelun-
gen aufweist. Besonders bevorzugt handelt es sich bei
dem Treibstangenschloss um ein Automatikschloss, wel-
ches zumindest eine selbstverriegelnden (Neben-)Ver-
riegelungseinheit aufweist, d. h. die Verriegelungsele-
mente der Verriegelungseinheit (z. B. ein Fallenriegel ei-
nerseits und ein Schwenkriegel bzw. Schwenkhakenrie-
gel andererseits) gelangen selbsttätig in die Verriege-
lungsstellung, wenn die Tür geschlossen wird. Die
Selbstverriegelung kann magnetisch oder mechanisch
ausgelöst werden.
[0003] Die an der Türzarge befestigte Schließteilan-
ordnung besteht aus der Schließleiste einerseits und
dem rückseitig an der Schließleiste befestigten Aufnah-
metopf, wobei ein einzelner Aufnahmetopf oder alterna-
tiv auch mehrere Aufnahmetöpfe befestigt sein können.
Bei der Schließleiste selbst handelt es sich in der Regel
um ein Blechteil, das als Flachblech oder auch als Win-
kelblech mit L-förmigem oder U-förmigem Querschnitt

ausgebildet sein kann. Die Schließteilanordnung ist da-
bei für ein Schloss eingerichtet, das als Verriegelungse-
lemente einerseits einen Fallenriegel und andererseits
einen Schwenkriegel (in ein und derselben Verriege-
lungseinheit) aufweist. Bei dem Fallenriegel handelt es
sich um ein federbelastetes Verriegelungselement mit
zusätzlicher Fallenfunktion, d. h. der Fallenriegel weist
eine Riegelspitze und eine davon abfallende, abge-
schrägte Betätigungskante auf und er ist mit einer Fal-
lenfeder in Richtung einer ausgefahrenen Verriegelungs-
stellung belastet. Der Fallenriegel lässt sich aus einer
vollständig ausgefahren Verriegelungsstellung (bei ge-
schlossener Tür) oder einer teilausgefahrenen Entriege-
lungsstellung (bei offenstehender Tür) in eine (vollstän-
dig) eingefahrene Öffnungsstellung zurückziehen, wobei
der Fallenriegel in der teilausgefahrenen Entriegelungs-
stellung um ein gewisses Maß (ein Entriegelungsmaß)
über das Schlossgehäuse oder über den Stulp hinaus
vorkragt. Im Zuge des Schließens der Tür kommt der
Fallenriegel mit seiner Betätigungskante mit der
Schließleiste in Kontakt und wird in das Schlossgehäuse
zurückgedrückt. Sobald die Tür geschlossen ist, wird der
Fallenriegel durch die entsprechende Durchbrechung in
der Schließleiste in den Aufnahmetopf vorgedrückt. Zu-
sätzlich ist in der Verriegelungseinheit ein Schwenkriegel
als zweites Verriegelungselement vorgesehen, welches
ebenfalls bei geschlossener Tür vollständig in die Ver-
riegelungsstellung ausgeschenkt wird. Dazu ist die
Schlossmechanik derart eingerichtet, dass der Schwen-
kriegel bei in Schließstellung gelangendem Türflügel erst
dann bzw. nur dann in die vollständig ausgeschwenkte
Verriegelungsstellung überführt wird, wenn bzw. sobald
der Fallenriegel eine teilausgefahrene Grenzstellung er-
reicht hat bzw. überfährt, in der der Fallenriegel um ein
Grenzmaß (von z. B. 12 mm oder 13 mm) vorkragt, wobei
dieses Grenzmaß größer ist als das Entriegelungsmaß
(von z. B. 10 mm) in der Entriegelungsstellung beträgt
und welches außerdem kleiner als das Verriegelungs-
maß (z. B. etwa 20 mm) ist, welches der Fallenriegel in
der ausgefahrenen Verriegelungsstellung einnimmt. Die
beiden Verriegelungselemente fahren nach entspre-
chender Auslösung bei geschlossener Tür in ihre Verrie-
gelungspositionen, jedoch in der Regel nicht simultan,
sondern bevorzugt zeitversetzt, sodass der Schwenkha-
kenriegel erst dann ausgefahren wird, wenn der Fallen-
riegel bereits um ein bestimmtes Maß in die Schließleiste
eingetaucht ist, sodass über den Fallenriegel nicht nur
eine Verriegelung, sondern auch eine Vorzentrierung der
Tür erfolgt und damit der Schwenkhakenriegel zuverläs-
sig in den Bereich der Schließleiste eintauchen und die
Schließleiste oder ein daran oder darin angeordnetes
Element hintergreifen kann. Ein solches Türschloss mit
Fallenriegel einerseits und Schwenkhakenriegel ande-
rerseits zeichnet sich durch ein besonders hohes Maß
an Sicherheit bei gleichzeitiger Automatikfunktion aus.
[0004] Eine Verriegelungseinheit bzw. ein Automatik-
schloss dieser Art ist z. B. aus der DE 10 2017 105 125
A1 bekannt und die Erfindung betrifft insbesondere eine
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Schließteilanordnung, die für eine solche Verriegelungs-
einheit einsetzbar ist.
[0005] Die in der Praxis für ein solches Automatik-
schloss einsetzbaren Schließteilanordnungen haben
sich in der Praxis gut bewährt, sie sind jedoch weiterent-
wicklungsfähig. - Hier setzt die Erfindung ein.
[0006] Eine Schließteilanordnung mit Schließleiste
und Riegelaufnahmetopf, die z. B. für einen Schwenkrie-
gel ausgebildet ist, ist z. B. aus der DE 10 2013 101 033
A1 bekannt. Der Topf setzt sich aus einem Außenteil und
einem daran federbelastet angeordneten Innenteil zu-
sammen, sodass ein gefedertes Riegelaufnahmeteil rea-
lisiert ist, das Fehljustierungen und insbesondere einen
Verzug der Tür auffangen soll.
[0007] Die DE 10 2018 118 388 A1 beschreibt eine
Riegelaufnahmevorrichtung für einen Schwenkriegel,
bei der an der Schließleiste eine Sperrplatte beweglich
befestigt ist, die entlang der Längsrichtung der
Schließleiste verschiebbar ist, wobei die Sperrplatte
schwerkraftbedingt in eine die Durchtrittsöffnung teilab-
deckende untere Grundstellung bewegbar ist, wobei im
Zuge des Einschwenkens des Schwenkhakenriegels die
Sperrplatte durch den Schwenkhakenriegel aus der
Grundstellung anhebbar ist. Dadurch soll die Manipula-
tionssicherheit und folglich die Einbruchssicherheit er-
höht werden.
[0008] In der DE 20 2016 104 078 U1 wird eine
Schließblechanordnung für eine Zusatzverriegelung ei-
nes Treibstangenschloss beschrieben, welches insbe-
sondere der Befestigung in einer taschenartigen Aus-
nehmung einer Holzzarge dient und welches einerseits
eine Befestigungsplatte und andererseits ein an der Be-
festigungsplatte lösbar befestigtes Schließteil aufweist.
Das Schließteil ist rückseitig mit einem Riegelaufnahme-
topf versehen, der vorzugsweise einstückig an das
Schließteil angeformt ist. Je nach Verwendung für einen
bestimmten Riegeltyp kann der Riegelaufnahmetopf ei-
nen sich zum Boden hin verjüngende Querschnitt auf-
weisen, um die Montage des Schließteils in einer ent-
sprechenden Ausnehmung der Holzzarge zu vereinfa-
chen.
[0009] Im Übrigen ist es bekannt, bei einem Riegelauf-
nahmetopf eine schräge Anschlagfläche für eine feder-
belastete Falle oder einen Riegel vorzusehen (vgl. DE
20 2006 015 221 U1 oder DE 80 30 997 U1).
[0010] Ausgehend von dem vorbekannten Stand der
Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine
Schließteilanordnung der eingangs beschriebenen Art
zu schaffen, die sich insbesondere im Zusammenhang
mit einem Automatikschloss durch eine verbesserte
Funktionsweise auszeichnet.
[0011] Zur Lösung dieser Aufgabe lehrt die Erfindung
bei einer gattungsgemäßen Schließteilanordnung der
eingangs beschriebenen Art, bei der der Aufnahmetopf
einerseits einen ersten Topfabschnitt für den Fallenriegel
und andererseits einen zweiten Topfabschnitt für den
Schwenkriegel aufweist, dass in dem ersten Topfab-
schnitt (der dem Fallenriegel zugeordnet ist) zumindest

eine der Riegelspitze des Fallenriegels zugewandte, vor-
dere Topfinnenwand derart geformt ist und dabei (zumin-
dest bereichsweise) derart schräg zur Mittelachse des
Topfes orientiert ist, dass der Fallenriegel bis zu einer
ersten Eintauchtiefe berührungsfrei in den Topf einge-
taucht, wobei diese erste Eintauchtiefe des Fallenriegels
eine Freigabe des Schwenkriegels ermöglicht bzw. aus-
löst und dass der Fallenriegel nach Erreichen einer zwei-
ten Eintauchtiefe, die größer als die erste Eintauchtiefe
ist, gegen die vordere Topfinnenwand anliegt bzw. zur
Anlage kommt und folglich die Topfinnenwand berührt.
[0012] Dazu kann der Topf (in dem dem Fallenriegel
zugeordneten ersten Topfabschnitt) einen sich in der Ein-
tauchrichtung verjüngenden ersten Eintauchbereich bis
zu einer ersten Topftiefe und einen sich daran anschlie-
ßenden und sich ebenfalls verjüngenden, zweiten Ein-
tauchbereich von der ersten Topftiefe bis zum Topfboden
aufweisen, wobei der erste Eintauchbereich sich von ei-
ner Oberbreite an der Topfoberkante bis zu einer Zwi-
schenbreite an der ersten Topftiefe um max. 30 % ver-
jüngt, wobei der zweite Eintauchbereich sich von der Zwi-
schenbreite an der ersten Topftiefe bis zu der Boden-
breite am Topfboden um mindestens 50 % verjüngt, so-
dass der Fallenriegel bis zu einer ersten Eintauchtiefe
im ersten Eintauchbereich (vor Erreichen der ersten
Topftiefe) berührungsfrei in den Topf eingetaucht, wel-
che eine Freigabe des Schwenkriegels ermöglicht und
dass der Fallenriegel im zweiten Topfbereich einer zwei-
ten Eintauchtiefe (die größer als die erste Eintauchtiefe
ist) gegen die Topfinnenwand zur Anlage kommt und
folglich die Topfinnenwand berührt. Die Vorderwand
bzw. Topfinnenwand ist folglich schräg orientiert, und
zwar bevorzugt in zwei unterschiedlichen Bereichen, d.
h. zunächst ein oberer Bereich ohne oder mit einer ver-
hältnismäßig flachen Steigung und daran anschließend
ein unterer Bereich mit einer stärkeren Steigung bzw.
stärkeren Neigung, d. h. im tieferen Bereich des Topfes
verjüngt sich der Topf stärker, sodass es dort zu einer
Anlage des Riegels gegen die Topfwand bzw. die Vor-
derwand kommt. Dabei beziehen sich die Oberbreite, die
Zwischenbreite und die Bodenbreite jeweils auf den Ab-
stand der Vorderwand zur Mittelachse des Topfes, d. h.
es kommt in erster Linie auf den sich verändernden Ab-
stand der Vorderwand zu der Mittelachse an. Bevorzugt
ist jedoch auch die der Vorderwand gegenüberliegende
Rückwand in der gleichen Weise ausgebildet, sodass
sich Oberbreite, Zwischenbreite und Bodenbreite auch
auf den Abstand zwischen der Vorderwand und der
Rückwand in diesem ersten Topfabschnitt beziehen kön-
nen. Die erste Topftiefe kann dabei 40 % bis 60 % der
Gesamttiefe betragen, z. B. 7 mm bis 15 mm. Die Vor-
derwand und gegebenenfalls die Rückwand können im
ersten Eintauchbereich eine geringere Neigung gegen
die Mittelachse als im zweiten Eintauchbereich aufwei-
sen.
[0013] Die Erfindung geht dabei von der Erkenntnis
aus, dass bei einem Automatikschloss mit Fallenriegel
einerseits und Schwenkriegel andererseits der Funktion
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des Fallenriegels besondere Bedeutung zukommt, denn
erst wenn der Fallenriegel um ein bestimmtes Grenzmaß
von z. B. 12 mm bis 13 mm gegenüber dem Schlossge-
häuse bzw. dem Schlossstulp vorkragt, fährt auch der
Schwenkriegel aus, der für eine besonders sichere Ver-
riegelung der Tür sorgt. Durch die Kombination mit dem
Fallenriegel ist jedoch sichergestellt, dass der Schwenk-
hakenriegel erst dann ausfahren kann, wenn sicherge-
stellt ist, dass sich die Tür tatsächlich in der Verriege-
lungsposition befindet und der Fallenriegel um ein ge-
wisses Maß in die entsprechende Durchbrechung der
Schließleiste eingefahren ist. Bevorzugt ist der Fallen-
riegel in dieser zum Grenzmaß ausgefahrenen Stellung
bereits rückdrückgesichert.
[0014] Um eine einwandfreie Funktion des Fallenrie-
gels und damit auch des Schwenkriegels zu gewährleis-
ten, wird die Durchbrechung in der Schließleiste und
auch die Innendimension des Aufnahmetopfes so groß
gewählt, dass der Fallenriegel mit ausreichend Spiel so-
wohl die Durchbrechung durchtreten als auch in den ge-
samten Aufnahmetopf eingreifen kann, sodass beim
Stand der Technik die Auslösesicherheit im Vordergrund
steht. Erfindungsgemäß bleibt die hohe Auslösesicher-
heit erhalten. Der Fallenriegel liegt mit seiner Riegelspit-
ze durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung des Top-
fes gegen die Topfinnenwand an, und zwar gegen eine
speziell dafür vorgesehene Topfschräge, die jedoch so
tief innerhalb des Topfes angeordnet ist, dass zunächst
das Einfahren des Fallenriegels über das für die Auslö-
sung des Schwenkhakenriegels erforderliche Grenzmaß
hinaus sichergestellt ist. So zeichnet sich der erfindungs-
gemäße Topf bzw. der relevante Topfabschnitt für den
Fallenriegel dadurch aus, dass in dem oberen Bereich
eine ausreichende Breite für ein hohes Maß an Auslöse-
sicherheit zur Verfügung steht. In dem unteren Bereich
ist der Topf jedoch stark verjüngt bzw. es ist zumindest
eine schräge Innenwand vorgesehen, gegen die der Fal-
lenriegel mit seiner Riegelspitze zur Anlage kommt. Da-
durch wird auch erreicht, dass der Fallenriegel durch den
Kontakt mit dem Topf die Tür einwandfrei in die Verrie-
gelungsposition zieht, und zwar auch gegen einen ge-
wissen Druck einer Türdichtung, sodass über die erfin-
dungsgemäße Ausgestaltung auch ein hohes Maß an
Dichtigkeit erreicht wird.
[0015] Von besonderer Bedeutung ist zudem, dass die
Einbruchsicherheit und Manipulationssicherheit nicht
beeinträchtigt wird, und zwar selbst dann nicht, wenn der
Fallenriegel durch die erfindungsgemäß vorgesehene
Schräge bzw. Aufdickung innerhalb des Topfes nicht voll-
ständig ausgefahren wird. Denn die erfindungsgemäße
Schließteilanordnung wird besonders bevorzugt bei ei-
nem Automatikschloss eingesetzt, bei dem der Fallen-
riegel bereits nach Überschreiten des Grenzmaßes von
z. B. 12 mm bis 13 mm rückdrückgesichert ist, sodass
ein Zurückdrücken des Fallenriegels auch dann zuver-
lässig vermieden wird, wenn der Fallenriegel nicht voll-
ständig ausgefahren wird. Im Übrigen kommt dem Fal-
lenriegel vor allem in Kombination mit dem Schwenkha-

kenriegel Bedeutung zu, sodass über die Kombination
ein hohes Maß an Sicherheit realisiert wird.
[0016] Die beschriebene Ausgestaltung des Topfes
bzw. der Topfinnenwände und des Topfinnendurchmes-
sers bezieht sich erfindungsgemäß auf den ersten
Topfabschnitt, welcher dem Fallenriegel zugeordnet ist.
Wie beschrieben weist der Topf darüber hinaus einen
zweiten Topfabschnitt auf, in den der Schwenkriegel ein-
greift. Dieser Topfabschnitt muss nicht modifiziert wer-
den, d. h. die Topfgeometrie im Bereich dieses zweiten
Topfabschnittes kann unverändert aus dem Stand der
Technik übernommen werden.
[0017] Optional besteht auch die Möglichkeit, dass die
Schließleiste zusätzlich eine dritte Durchbrechung und
der Aufnahmetopf zusätzlich einen dritten Topfabschnitt
für den Eingriff eines weiteren Riegels aufweist, wobei
der zweite Topfabschnitt für den Schwenkriegel zwi-
schen dem ersten Topfabschnitt und dem dritten Topfab-
schnitt liegt. Damit kann in grundsätzlich bekannter Wei-
se eine Schließleiste mit Riegelaufnahmetopf zur Verfü-
gung gestellt werden, die für drei Verriegelungselemente
eingerichtet ist und die zudem universell einsetzbar ist.
So kann ein und dieselbe Schließleiste z. B. für ein Au-
tomatikschloss mit Fallenriegel einerseits und Schwen-
kriegel andererseits verwendet werden. Die gleiche
Schließteilanordnung kann jedoch auch für eine manuell
oder motorisch betätigbare Verriegelungseinheit mit
zwei Bolzenriegel und einem dazwischen angeordneten
Schwenkriegel verwendet werden oder auch für eine
Verriegelungseinheit mit lediglich einem oder zwei Bol-
zenriegeln oder lediglich einem Schwenkriegel oder ei-
nem Fallenriegel. Erfindungsgemäß kommt jedoch dem
Einsatz des Schließteils für ein Automatikschloss mit Fal-
lenriegel einerseits und Schwenkhakenriegel anderer-
seits besondere Bedeutung zu.
[0018] Besonders bevorzugt ist der rückseitig an der
Schließleiste befestigte Topf einstückig mit erstem
Topfabschnitt und zweitem Topfabschnitt sowie gegebe-
nenfalls drittem Topfabschnitt ausgebildet, d. h. es ist ein
einheitlicher Topf realisiert, der lediglich mehrere über-
einander angeordnete Topfabschnitte aufweist, wobei
zwischen den Topfabschnitten gegebenenfalls eine
Trennwand vorgesehen sein kann. Besonders bevorzugt
ist jedoch zwischen dem ersten Topfabschnitt und dem
zweiten Topfabschnitt keine Trennwand realisiert, so-
dass der erste Topfabschnitt unmittelbar in den zweiten
Topfabschnitt übergeht, wobei sich jedoch die Wandge-
ometrie in dem ersten Topfabschnitt von der Wandgeo-
metrie im zweiten Topfabschnitt unterscheidet. Alternativ
kann jedoch auch ein Topf eingesetzt werden, bei dem
die einzelnen Topfabschnitte von mehreren separaten
Töpfen gebildet werden, d. h. es werden rückseitig an
der Schließleiste mit den mehreren Durchbrechungen
mehrere Einzeltöpfe befestigt, welche die genannten
Topfabschnitte bilden.
[0019] Bevorzugt ist der Aufnahmetopf als separates
Bauteil gefertigt, welches rückseitig an der Schließleiste
befestigt ist, z. B. mittels Schraubverbindungen, Nietver-
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bindungen, Clips- oder Klemmverbindungen oder der-
gleichen. Optional besteht jedoch auch die Möglichkeit,
den Aufnahmetopf einstückig mit der Schließleiste zu fer-
tigen. Besonders bevorzugt ist die Schließleiste als
Blechteil ausgebildet, z. B. als Flachblech oder als Win-
kelblech mit U-förmigem oder L-förmigem Querschnitt.
Der rückseitig daran mit Schrauben, Nieten oder derglei-
chen befestigte Topf kann aus Metall gefertigt sein, z. B.
als Druckgussteil. Alternativ kann der Topf auch aus
Kunststoff gefertigt sein.
[0020] Gegenstand der Erfindung ist auch der erfin-
dungsgemäße Aufnahmetopf für eine solche Schließtei-
lanordnung, d. h. der beschriebene Aufnahmetopf wird
auch selbstständig unter Schutz gestellt und er kann mit
einer grundsätzlich bekannten Schließleiste kombiniert
werden.
[0021] Schließlich betrifft die Erfindung auch eine
Schließanlage für eine Tür mit einer Schließteilanord-
nung der beschriebenen Art und mit einem Treibstan-
genschloss, das einerseits ein Zentralschloss und ande-
rerseits zumindest eine Zusatzverriegelung aufweist,
wobei die Zusatzverriegelung einerseits einen Fallenrie-
gel und andererseits einen Schwenkriegel aufweist. Be-
sonders bevorzugt kann es sich um eine Schließanlage
mit einem Automatikschloss und folglich mit zumindest
einer selbstverriegelnden Zusatzverriegelung handeln,
die z. B. in der DE 10 2017 105 125 A1 beschrieben ist.
[0022] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Zeichnungen näher beschrieben, die jedoch lediglich ein
Ausführungsbeispiel darstellen. Es zeigen:

Fig. 1 eine Verriegelungsanlage mit einem
Treibstangenschloss und einer
Schließteilanordnung,

Fig. 2 eine Zusatzverriegelung des
Treibstangenschlosses nach Fig. 1,

Fig. 3 ein erfindungsgemäßer Aufnahmetopf
einer Schließteilanordnung in einer
perspektivischen Darstellung,

Fig. 4A bis 4E jeweils einen Querschnitt durch eine
erfindungsgemäße Schließteilanord-
nung mit einem Fallenriegel in unter-
schiedlichen Funktionsstellungen,

Fig. 5A bis 5E eine Schließteilanordnung aus dem
Stand der Technik mit jeweils unter-
schiedlichen Funktionsstellungen des
Fallenriegels im Vergleich zu Fig. 4A
bis 4E.

[0023] In Fig. 1 ist ein Treibstangenschloss 1 mit Mehr-
fachverriegelung in der Ausführungsform als selbstver-
riegelndes Automatikschloss dargestellt. Fig. 1 zeigt ei-
nerseits ein an einem Türflügel montierbares oder mon-
tiertes Treibstangenschloss 1 und andererseits eine

Schließteilanordnung 2, die an einem Türrahmen bzw.
einer Türzarge befestigt wird oder befestigt ist. Das
Treibstangenschloss 1 weist mehrere Verriegelungsein-
heiten auf, und zwar einerseits ein Zentralschloss 3 und
andererseits eine oder mehrere Zusatzverriegelungen 4,
die rückseitig an einem (gemeinsamen) Schlossstulp 6
befestigt sind. Im Zuge einer Drückerbetätigung
und/oder einer Schlüsselbetätigung wird einerseits das
Zentralschloss 3 entriegelt und andererseits über die le-
diglich angedeuteten Treibstangen 25 auch die Zusatz-
verriegelungen 4. Die über die Treibstangen 25 betätig-
baren Zusatzverriegelungen 4 weisen jeweils ein
Schlossgehäuse 5 und zwei Verriegelungselemente auf,
nämlich einerseits einen Fallenriegel 7 und andererseits
einen Schwenkriegel 8. Einzelheiten sind beispielhaft in
Fig. 2 dargestellt, und zwar in einer Entriegelungsstel-
lung, z. B. bei geöffneter Tür. Der Fallenriegel 7 weist
eine Riegelspitze 7a und eine abgeschrägte Betäti-
gungskante 7b auf und er ist mit einer Fallenfeder 13 in
Richtung einer ausgefahrenen Verriegelungsstellung
belastet. In der in Fig. 2 dargestellten teilausgefahrenen
Entriegelungsstellung ragt der Fallenriegel 7 um ein Ent-
riegelungsmaß aus dem Schlossgehäuse oder über den
Stulp 6 hervor. Dabei wird der Fallenriegel 7 bzw. die
Schlosskette 14 der Zusatzverriegelung von einem
Sperrelement 9 in der dargestellten Entriegelungspositi-
on gehalten. Zusätzlich zu dem Fallenriegel 7 ist der
Schwenkriegel 8 vorgesehen, der in dieser Entriege-
lungsposition eingefahren ist. Wird nun die Tür ausge-
hend von der in Fig. 2 dargestellten Entriegelungsstel-
lung geschlossen, wird zunächst der Fallenriegel 7 durch
die Berührung mit dem rahmenseitigen Schließteil 2 zu-
rückgedrückt und sobald die Tür vollständig geschlossen
ist, fährt der Fallenriegel 7 durch die Federbelastung wie-
der aus. In dieser Position wird das Sperrelement 9 zum
selbsttätigen Verriegeln der Verriegelungseinheit derart
betätigt, dass der Fallenriegel 7 oder die Schlosskette
14 freigegeben wird, sodass der Fallenriegel 7 selbsttätig
in die ausgefahrene Verriegelungsstellung überführt
wird. Auch der Schwenkriegel 8 wird in die Verriege-
lungsposition überführt, jedoch zeitversetzt, denn bei
dem Automatikschloss ist vorgesehen, dass der
Schwenkriegel 8 bei in Schließstellung gelangendem
Türflügel erst dann in die ausgeschwenkte Verriege-
lungsstellung überführt wird, wenn der Fallenriegel 7 eine
teilausgefahrene Grenzstellung erreicht oder überfährt,
in welcher der Fallenriegel 7 um ein Grenzmaß aus dem
Schlossgehäuse 5 oder über den Stulp 6 vorkragt, wel-
ches größer als das Entriegelungsmaß in der Entriege-
lungsstellung ist. Die Selbstverriegelung wird in dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel magnetisch ausgelöst,
indem das Sperrelement 9 durch einen rahmenseitig an-
geordneten Magneten 10 betätigt wird. Alternativ kann
jedoch auch eine grundsätzlich bekannte mechanische
Auslösung der Selbstverriegelung erfolgen. Bei dem in
Fig. 2 dargestellten Schloss handelt es sich beispielhaft
um eine Ausführungsform, die z. B. in der DE 10 2017
105 125 A1 beschrieben ist.
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[0024] Die Erfindung betrifft insbesondere die in den
Figuren 1 und 2 lediglich angedeutete Schließteilanord-
nung 2, die rahmenseitig befestigt ist und die bevorzugt
für ein solches Automatikschloss eingerichtet ist.
[0025] Eine solche Schließteilanordnung 2 besteht in
grundsätzlich bekannter Weise aus einer Schließleiste
11 einerseits und einem rückseitig an der Schließleiste
befestigten Aufnahmetopf 12 andererseits. Dabei kön-
nen für die einzelnen Verriegelungen eines Treibstan-
genschlosses jeweils separate Schließteilanordnungen
2 verwendet und rahmenseitig befestigt werden. Es be-
steht jedoch auch die Möglichkeit, eine durchgehende
Schließleiste für das gesamte Treibstangenschloss ein-
zusetzen. Die Schließleiste 11 weist im Bereich der Zu-
satzverriegelung 4 zumindest eine erste Durchbrechung
15 und eine zweite Durchbrechung 16 für die Verriege-
lungselemente 7, 8, nämlich den Fallenriegel 7 einerseits
und den Schwenkriegel 8 andererseits auf. Außerdem
weist die Schließleiste im Ausführungsbeispiel eine dritte
Durchbrechung 17 für ein weiteres Verriegelungsele-
ment auf, z. B. für einen Bolzenriegel. Der Aufnahmetopf
12 weist zu den einzelnen Durchbrechungen 15, 16, 17
korrespondierende Topfabschnitte auf, d. h. zumindest
einen ersten Topfabschnitt 18 und zumindest einen zwei-
ten Topfabschnitt 19 sowie optional auch einen dritten
Topfabschnitt 20. Der erste Topfabschnitt 18 ist der ers-
ten Durchbrechung 15 zugeordnet und für den Eingriff
des federbelasteten Fallenriegels 7 bestimmt.
[0026] Der zweite Topfabschnitt 19 ist der zweiten
Durchbrechung 16 zugeordnet und für den Eingriff des
Schwenkriegels 8 bestimmt. Dabei hintergreift der
Schwenkriegel 8 in der Verriegelungsposition die Rück-
seite der Schließleiste 11. Dabei befasst sich die Erfin-
dung in besonderem Maße mit der Ausgestaltung des
ersten Topfabschnittes 18, der für den Eingriff des Fal-
lenriegels 7 speziell ausgebildet ist. Dieses ergibt sich
aus Fig. 3 sowie aus einer vergleichenden Betrachtung
der Figuren 4A bis 4E einerseits und den Figuren 5A bis
5E andererseits, wobei die Figuren 5A bis 5E eine aus
dem Stand der Technik bekannte Anordnung zeigen.
[0027] Dabei zeigen die Figuren 4A bis 4E einerseits
und Figuren 5A bis 5E andererseits jeweils die
Schließteilanordnung 2 und den zugeordneten Fallenrie-
gel 7 bei geschlossener Tür in unterschiedlichen Funk-
tionsstellungen, d. h. mit unterschiedlichen Eintauchtie-
fen. In den Figuren 5A bis 5E ist erkennbar, dass der
Fallenriegel 7 beim Stand der Technik in optimaler Mon-
tageposition einwandfrei und in der Regel ohne Wand-
berührung in den Topf 12 eintauchen kann. Dabei zeigt
Fig. 5E (rechts) die Situation, in der der Fallenriegel 7
eines Automatikschlosses um das Grenzmaß hinaus
ausgefahren ist und folglich soweit in den Aufnahmetopf
12 eintaucht, dass in dieser Funktionsstellung der
Schwenkriegel 8 ausgelöst wird und damit ausschwenkt.
Ab dieser Grenzstellung nach Fig. 5A ist der Fallenriegel
7 auch bereits rückdrückgesichert. Da ein Ausfahren bis
zu dieser Grenzstellung für die automatische Auslösung
des Schwenkriegels 8 von besonderer Bedeutung ist, ist

der Aufnahmetopf 12 beim Stand der Technik so dimen-
sioniert, dass ausreichend Spiel für ein einwandfreies
Eintauchen ohne Wandberührung zur Verfügung steht.
Insgesamt kann der Fallenriegel 7 beim Stand der Tech-
nik bei optimaler Montageposition berührungsfrei in den
Topf eintauchen.
[0028] Demgegenüber zeigen die Figuren 4A bis 4E
in Kombination mit Fig. 3 die erfindungsgemäße Ausge-
staltung des Aufnahmetopfes, bei dem insbesondere die
der Riegelspitze 7a des Fallenriegels 7 zugewandte, vor-
dere Topfinnenwand 21 in besonderem Maße an die Si-
tuation angepasst ist, wobei sich die Darstellung in den
Figuren 4A bis 4E auf den dem Fallenriegel 7 zugeord-
neten ersten Topfabschnitt 18 bezieht. Die vordere Top-
finnenwand 21 ist derart ausgestaltet, dass der Fallen-
riegel bis zu einer ersten Eintauchtiefe berührungsfrei in
den Topf eintaucht, welcher eine Freigabe des Schwen-
kriegels 8 ermöglicht und dass der Fallenriegel 7 nach
Erreichen einer zweiten Eintauchtiefe, die größer als die
erste Eintauchtiefe ist, gegen die vordere Topfinnen-
wand 21 anliegt. Dazu ist die Topfinnenwand 21 im Aus-
führungsbeispiel schräg zur Mittelachse M des Topfes
orientiert, sodass der Aufnahmetopf 12 einen sich in der
Eintauchrichtung verjüngenden ersten Eintauchbereich
bis zu einer ersten Topftiefe T1 und sich einen daran
anschließenden und sich ebenfalls verjüngenden zwei-
ten Eintauchbereich von der ersten Topftiefe T1 bis zum
Topfboden T2 aufweist, sodass der Fallenriegel bis zu
einer ersten Eintauchtiefe im ersten Eintauchbereich be-
rührungsfrei in den Topf eintaucht und der Fallenriegel
im zweiten Eintauchbereich ab einer zweiten Eintauch-
tiefe gegen die Topfinnenwand anliegt.
[0029] So zeigt Fig. 4E die Situation, bei der der Fal-
lenriegel 7 in ausreichendem Maße für die Selbstverrie-
gelung des Schwenkriegels ausgefahren ist und bis zu
der in Fig. 4E dargestellten ersten Eintauchtiefe kann der
Fallenriegel in jedem Fall berührungsfrei in den Topf ein-
tauchen. Im weiteren Verlauf erreicht der Fallenriegel
dann jedoch die in Fig. 4B dargestellte zweite Eintauch-
tiefe, bei welcher der Fallenriegel mit seiner Riegelspitze
gegen die vordere Topfinnenwand 21 anliegt. Ein Ver-
gleich zu der korrespondierenden Fig. 5B macht deutlich,
dass damit eine Bewegung des Fallenriegels relativ zu
dem Topf unterbunden wird.
[0030] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ver-
jüngt sich der erste Eintauchbereich von der Oberbreite
B0 an der Topfoberkante T0 bis zu einer Zwischenbreite
B1 an der ersten Topftiefe T1 um max. 30 %. Der zweite
Eintauchbereich verjüngt sich von der Zwischenbreite B1
an der ersten Topftiefe T1 bis zu der Bodenbreite B2 am
Topfboden T2 um zumindest 50 %. Im Ausführungsbei-
spiel ist die Vorderwand folglich schräg orientiert, und
zwar bevorzugt in zwei unterschiedlichen Bereichen, d.
h. zunächst einem oberen Bereich mit einer verhältnis-
mäßig flachen Steigung bezogen auf die Mittelachse M,
d. h. in den Figuren bezogen auf die Vertikale, und einem
sich daran anschließenden unteren Bereich mit einer
stärkeren Steigung bzw. Neigung, d. h. im tieferen Be-
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reich des Topfes verjüngt sich der Topf stärker, sodass
dort zu einer Anlage des Riegels 7 gegen die Topfwand
bzw. Vorderwand 21 kommt.
[0031] Dabei ist in den Figuren erkennbar, dass der
Topf im Wesentlichen symmetrisch ausgebildet ist, d. h.
auch die Rückwand 22 des Topfes ist in gleicher oder
ähnlicher Weise schräg ausgebildet. Die Erfindung um-
fasst aber auch Ausführungsformen, bei denen die Rück-
wand 22 (die in den Figuren jeweils links dargestellt ist)
in herkömmlicher Weise ausgebildet ist, d. h. die Rück-
wand nach den Figuren 4A bis 4E könnte auch so aus-
gebildet sein, wie die Rückwand 22, die in den Figuren
5A bis 5E dargestellt ist.
[0032] Im Übrigen ist in Fig. 3 erkennbar, dass sich die
erfindungsgemäße Ausgestaltung vor allem auf den ers-
ten Topfabschnitt 18 bezieht, der für den Fallenriegel 7
bestimmt ist. Der zweite Topfabschnitt 19 und der dritte
Topfabschnitt 20 können in herkömmlicher Weise aus-
gebildet sein, d. h. für den Schwenkriegel 8 ist keine wei-
tere Anpassung erforderlich. Bei dem dargestellten
Treibstangenschloss mit Fallenriegel 7 und Schwenkrie-
gel 8 in der Zusatzverriegelung kommen lediglich der ers-
te Topfabschnitt und der zweite Topfabschnitt zum Ein-
satz.
[0033] Alternativ kann der Aufnahmetopf aber univer-
sell eingesetzt werden, z. B. auch für ein Treibstangen-
schloss aus dem Stand der Technik, bei dem zwei Bol-
zenriegel und dazwischen ein Schwenkhakenriegel oder
auch nur zwei Bolzenriegel vorgesehen sind, wobei der
erste Topfabschnitt 18 und der dritte Topfabschnitt 20 in
diesem Fall für die Bolzenriegel bestimmt sind, während
der zweite Topfabschnitt 19 für einen Schwenkriegel vor-
gesehen sein kann. Alternativ gibt es aber auch Zusatz-
verriegelungen, die z. B. nur einen zentralen Fallenriegel
aufweisen oder auch nur einen zentralen Bolzenriegel
oder nur einen zentralen Schwenkriegel. All diese Ver-
riegelungseinheiten können mit dem universell einsetz-
baren Schließteil bzw. Aufnahmetopf verwendet werden.
[0034] Dabei ist im Ausführungsbeispiel nach Fig. 3
erkennbar, dass zwischen dem zweiten Topfabschnitt 19
und dem dritten Topfabschnitt 20 eine Trennwand 23 vor-
gesehen ist, während zwischen dem ersten Topfab-
schnitt 18 und dem zweiten Topfabschnitt 19 keine
Trennwand vorgesehen ist, da in diesem Bereich der
Schwenkriegel 8 den Steg 24 zwischen der ersten Durch-
brechung 15 und der zweiten Durchbrechung 16 des
Schließteils 11 hintergreifen muss.

Patentansprüche

1. Schließteilanordnung (2) für eine Verriegelungsein-
heit (4) eines Türschlosses, insbesondere für eine
Zusatzverriegelung eines als Automatikschloss aus-
gebildeten Treibstangenschlosses,

mit einer Schließleiste (11), die zumindest eine
erste Durchbrechung (15) und eine zweite

Durchbrechung (16) für zumindest zwei Verrie-
gelungselemente (7, 8) der Verriegelungsein-
heit (4) aufweist und
mit zumindest einem rückseitig an der
Schließleiste (11) befestigbaren oder befestig-
ten Aufnahmetopf (12),
wobei der Aufnahmetopf (12) zumindest einen
der ersten Durchbrechung (15) zugeordneten
ersten Topfabschnitt (18) für den Eingriff eines
federbelasteten Fallenriegels (7) und einen der
zweiten Durchbrechung (16) zugeordneten
zweiten Topfabschnitt (19) für den Eingriff eines
Schwenkriegels (8) aufweist,
wobei der Schwenkriegel (8) in der Verriege-
lungsposition vorzugsweise die Rückseite der
Schließleiste (11) hintergreift,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem ersten, dem Fallenriegel (7) zuge-
ordneten Topfabschnitt (18) zumindest eine ei-
ner Riegelspitze (7a) des Fallenriegels (7) zu-
gewandte, vordere Topfinnenwand (21) zumin-
dest bereichsweise derart schräg zur Mittelach-
se (M) des Topfes (12) orientiert ist, dass der
Fallenriegel (7) bis zu einer ersten Eintauchtiefe
berührungsfrei in den Topf eintaucht, welcher
eine Freigabe des Schwenkriegels (8) ermög-
licht, und dass der Fallenriegel (7) nach Errei-
chen einer zweiten Eintauchtiefe, die größer als
die erste Eintauchtiefe ist, gegen die vordere
Topfinnenwand (21) anliegt.

2. Schließteilanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Aufnahmetopf (12) ei-
nen sich in der Eintauchrichtung verjüngenden ers-
ten Eintauchbereich bis zu einer ersten Topftiefe
(T1) und einen sich daran anschließenden und sich
ebenfalls verjüngenden, zweiten Eintauchbereich
von der ersten Topftiefe (T1) bis zum Topfboden (T2)
aufweist,

wobei der erste Eintauchbereich sich von einer
Oberbreite (B0) an der Topfoberkante (T0) bis
zu einer Zwischenbreite (B1) an der ersten Topf-
tiefe (T1) um max. 30 % verjüngt,
wobei der zweite Eintauchbereich sich von der
Zwischenbreite (B1) an der ersten Topftiefe (T1)
bis zu der Bodenbreite (B2) am Topfboden (T2)
um zumindest 50 % verjüngt,
sodass der Fallenriegel (7) bis zu einer ersten
Eintauchtiefe im ersten Eintauchbereich berüh-
rungsfrei in den Topf eintaucht und der Fallen-
riegel (7) im zweiten Eintauchbereich ab einer
zweiten Eintauchtiefe gegen die Topfinnen-
wand (21) anliegt.

3. Schließteilanordnung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet dass die erste Topftiefe (T1) 40 %
bis 60 % der Gesamttiefe beträgt, z. B. 7 mm bis 15
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mm.

4. Schließteilanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorder-
wand (21) und gegebenenfalls die Rückwand (22)
des ersten Topfabschnittes (18) im ersten Eintauch-
bereich eine geringere Neigung gegen die Mittelach-
se (M) als im zweiten Eintauchbereich aufweist bzw.
aufweisen.

5. Schließteilanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schließleiste (11) eine dritte Durchbrechung (17)
und der Aufnahmetopf einen dritten Topfabschnitt
(20) für den Eingriff eines weiteren Riegels, z. B.
eines Bolzenriegel aufweist, wobei der zweite
Topfabschnitt (19) für den Schwenkriegel (8) zwi-
schen dem ersten Topfabschnitt (18) und dem dritten
Topfabschnitt (20) liegt.

6. Schließteilanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
dem ersten Topfabschnitt (18) und den zweiten
Topfabschnitt (19) keine Trennwand vorgesehen ist
und dass bevorzugt zwischen dem zweiten Topfab-
schnitt (19) und dem dritten Topfabschnitt (20) eine
Trennwand (23) vorgesehen ist.

7. Aufnahmetopf (12) für eine Schließteilanordnung (2)
nach einem der Ansprüche 1 bis 6.

8. Schließanlage für eine Tür, mit einem Treibstangen-
schloss, welches ein Zentralschloss (3) und zumin-
dest eine Zusatzverriegelung (4) aufweist, und mit
einer Schließteilanordnung (2) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7,

wobei die Zusatzverriegelung (4) einen in einem
Schlossgehäuse (5) verschiebbaren Fallenrie-
gel (7) aufweist, der eine der Schließleiste (11)
zugeordnete, abgeschrägte Betätigungskante
(7b) aufweist und mit einer Fallenfeder (13) in
Richtung einer ausgefahrenen Verriegelungs-
stellung belastet ist, wobei der Fallenriegel (7)
aus einer ausgefahrenen Verriegelungsstellung
oder einer teilausgefahrenen Entriegelungsstel-
lung in eine eingefahrene Öffnungsstellung zu-
rückziehbar ist, wobei der Fallenriegel (7) in der
teilausgefahrenen Entriegelungsstellung um ein
Entriegelungsmaß (M1) aus dem Schlossge-
häuse (5) oder über den Stulp (6) vorkragt,
wobei der Fallenriegel (7) oder eine Schlossket-
te (14) der Zusatzverriegelung (4) von einem
Sperrelement (9) in der Entriegelungsposition
gehalten wird,
wobei das Sperrelement (9) zum selbsttätigen
Verriegeln der Verriegelungseinheit (4) derart
betätigbar ist, dass das Sperrelement (9) den

Fallenriegel (7) oder die Schlosskette (14) frei-
gibt, sodass der Fallenriegel (7) selbsttätig in die
ausgefahrene Verriegelungsstellung überführt
wird,
wobei in dem Schlossgehäuse (5) zusätzlich ein
schwenkbarer Schwenkriegel (8) gelagert ist,
der aus einer eingeschwenkten Entriegelungs-
stellung in eine ausgeschwenkte Verriegelungs-
stellung überführbar ist und umgekehrt,
wobei der Schwenkriegel (8) bei in Schließstel-
lung gelangenem Türflügel in die ausge-
schwenkte Verriegelungsstellung überführt
wird, sobald der Fallenriegel (7) eine teilausge-
fahrene Grenzstellung erreicht oder überfährt,
in der der Fallenriegel (7) um ein Grenzmaß aus
dem Schlossgehäuse (5) oder über den Stulp
(6) vorkragt, welches größer als das Entriege-
lungsmaß in der Entriegelungsstellung ist.
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